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Das auf Abschlusszeugnissen in der Berufs- und Hoch-

schulbildung ausgewiesene DQR-Niveau basiert auf ei-

nem abgestimmten Verfahren, auf das sich Bund, Län-

der und Sozialpartner verständigt haben, und ist damit 

qualitätsgesichert. Teilweise tauchen aber auch DQR-Zu-

ordnungen auf, die diesem Verfahren nicht unterzogen 

wurden und daher auch falsch sein können. Der Beitrag 

geht der Frage nach, wie die Niveau-Zuordnung gegen 

solchen Missbrauch geschützt und damit das Instrument 

DQR gestärkt werden kann.

Transparente Zuordnung durch Bund, Länder und 
Sozialpartner

Die Empfehlung des Europäischen Parlaments und Rats 
aus dem Jahr 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qua-
lifikationsrahmens für lebenslanges Lernen sieht vor, den 
Ausweis des EQR/DQR-Niveaus auf Qualifikationsnach-
weisen voranzubringen (vgl. EU-Parlament und Rat 2008). 
Damit sollen die Transparenz von Bildungsabschlüssen, die 
Mobilität sowie Möglichkeiten der Anerkennung von Bil-
dungsleistungen gefördert werden. Für Zuordnungen im 
Bereich der formalen Bildung gibt es bereits ein verbind-
liches Verfahren. Die Antragsteller, bspw. ein Ministerium 
als Verordnungsgeber oder eine Kammer, übergeben die 
entsprechenden Unterlagen eines Zuordnungsvorschlags 
der Bund-Länder-Koordinierungsstelle DQR. Dort erfolgt 
dann eine Überprüfung des Zuordnungsvorschlags unter 
Beteiligung des Arbeitskreises DQR. Die bislang vorge-
nommenen Zuordnungen von Qualifikationen/Abschlüs-
sen zum DQR sind somit Ergebnis der Abstimmung der 
Beteiligten von Bund, Ländern und der Sozialpartner und 
damit eine gemeinsame Leistung der unterschiedlichen 
Bildungsbereiche. Die von Bund und Ländern getragene 
Koordinierungsstelle macht diese Arbeit transparent und 
bietet damit den jeweiligen Zeugniserstellern (z.B. Kam-
mern und Hochschulen) die Grundlage für die Ausweisung 

des richtigen DQR-Niveaus auf den Qualifikationsnach-
weisen.
Die Umsetzung des DQR in Deutschland beruht aktuell 
auf dem gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern 
vom 1. Mai 2013. Für die Berufsbildung hatte bereits der 
BIBB-Hauptausschuss mit der Ergänzung der Muster-
prüfungsordnungen, derzufolge Abschlusszeugnisse das 
DQR-Niveau ausweisen sollen, Rechtssicherheit geschaf-
fen (vgl. BIBB Hauptausschuss 2013). Die zuständigen 
Stellen setzen diese Vorgabe seit Anfang dieses Jahres um. 
Im Hochschulbereich wird das DQR-/EQR-Niveau im Di- 
ploma Supplement ausgewiesen. Auch neue Europass- 
Dokumente werden mit einem Verweis auf das jeweils zu-
treffende DQR-/EQR-Niveau versehen. Die Praxis setzt das 
Instrument also nachhaltig um und macht den DQR da-
durch im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar. 
In der Folge werden jedoch auch DQR-Niveauzuordnun-
gen vorgenommen, die sich nicht im Rahmen des oben be-
schriebenen Verfahrens bewegen. Teilweise stehen diese 
Zuordnungen und Ausweise, die an der Koordinierungs-
stelle vorbei vorgenommen werden, nicht im Einklang mit 
den DQR-Kompetenzmerkmalen, die betreffenden Quali- 
fikationen sind also so nicht zuordnungsfähig. Letztend-
lich erscheinen Bildungsangebote auf dem Markt, die ein 
DQR-Niveau und damit ein ordentliches Zuordnungsver-
fahren suggerieren, das es aber gar nicht gegeben hat. Bil-
dungsinteressierte werden also getäuscht.
Daher gilt es zu überlegen, ob und wie der Ausweis des 
DQR-Niveaus auf der Basis der Zuordnung durch die Koor-
dinierungsstelle geschützt werden kann.

Rechtliche Möglichkeiten gegen Missbrauch

Der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern vom  
1. Mai 2013 über die Umsetzung des DQR entfaltet nur 
unter den Beteiligten Bindungswirkung. Er gewährt dem 
Staat aber keine Eingriffsmöglichkeiten z.B. gegenüber  
einem Bildungsanbieter, der ein DQR-Niveau auf einem 
Zertifikat ohne vorherige Prüfung durch die Koordinie-
rungsstelle ausweist.
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Denkbar wäre, wettbewerbsrechtlich gegen den hier be-
klagten Missbrauch vorzugehen. Einschlägig wäre hier das 
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), mit dessen 
Hilfe Mitbewerber/-innen gegen sogenannte unlautere 
geschäftliche Handlungen (hier wegen Irreführung) vor-
gehen können. Ein Bildungsanbieter müsste in einer ju-
ristischen Auseinandersetzung nachweisen, dass die Zu-
ordnung innerhalb des DQR-Gefüges tatsächlich falsch 
vorgenommen worden ist. Eine verbindliche Vorgabe etwa 
durch ein Gesetz, was richtig oder falsch ist, gibt es jedoch 
nicht. Im Übrigen könnten Bund und Länder ohnehin ge-
gen eine Falschzuordnung aufgrund des UWG nicht vorge-
hen, da ihnen die erforderliche Legitimation fehlt. 
Ähnlich verhält es sich mit einem möglichen Schutz durch 
das Strafrecht. So müsste z.B. für das Vorliegen eines Be-
trugstatbestands durch fehlerhafte DQR-Niveaunutzung 
ein (wirtschaftlicher) Schaden nachzuweisen sein. Auch 
dies dürfte in der Praxis nicht und schon gar nicht in Kau-
salität zur Falschdarstellung gelingen.
Im Moment gibt es also keine staatlich normierte Rege-
lung, die einer bestimmten Stelle die Exklusivität für die 
DQR-Niveauzuordnung zuschreiben würde, diese Zuord-
nung durch eine von ihr zu beauftragende Stelle verbind-
lich vornehmen zu lassen. Daher fehlt auch bislang eine 
normative Eingriffsregelung, über die Missbrauch in der 
o.g. Form verhindert werden könnte. Eine Eingriffsberech-
tigung für Bund und Länder wäre nur »de lege ferenda«, 
also nach zu schaffendem Recht, möglich.
Da bei der Bewertung der Bildungsgänge sowohl Bund als 
auch Länder in den jeweiligen Bildungssystemen betrof-
fen sind, wäre eine normative Vorgabe für alle Bildungs-
bereiche sehr komplex und nur über die Befassung aller 
17 Parlamente auf Bundes- und Länderebene im Einklang 
möglich.
Unschädlich wäre es aber, wenn einzelne Bildungsberei-
che für ihren Anwendungsbereich eine Regelung treffen 
würden. Die Berufsbildung kann hier über das Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG), für das der Bund die Gesetzgebungs-
kompetenz hat, in dieser Entwicklung vorangehen. Die 
im Koalitionsvertrag angekündigte Evaluation des BBiG 
bis zur Mitte der Legislaturperiode1 könnte ein passender 
Anlass für eine solche Initiative sein. Eine verbindliche Re-
gelung in der Berufsbildung könnte eine positive Wirkung 
auch auf die anderen, in der ausschließlichen Kompetenz 
der Länder liegenden Bildungsbereiche haben und so der 
weiteren Verbreitung des DQR dienen. 

Markenschutz2 

Hilfreich, wenngleich nur indirekt gegen Missbrauch 
schützend, könnte weiterhin sein, den Wiedererkennungs-
wert einer Zuordnung im vereinbarten Verfahren über die 
Koordinierungsstelle und nach den gemeinsam von Bund, 
Ländern und Sozialpartnern und auf wissenschaftlicher 
Basis festgelegten Standards zu erreichen. Bislang wird 
u.a. in der Berufsbildung nur auf das DQR-Niveau hinge-
wiesen, ohne dass die Rolle der Koordinierungsstelle für 
die Qualitätssicherung deutlich würde. Einen Wiederer-
kennungswert für dieses Gütesiegel ließe sich z.B. mit der 
Nennung der Koordinierungsstelle schaffen und/oder mit 
der Nutzung eines Logos als Wort-Bild-Marke. Zurzeit ar-
beitet die Koordinierungsstelle bereits mit einem Logo.

Dieses (oder ein anderes) könnte z.B. für die Nutzung 
auf Qualifikationsnachweisen freigegeben werden, deren 
zugrunde liegende Bildungsmaßnahme durch die Koordi-
nierungsstelle bewertet und zugeordnet wurde. Zusätzlich 
könnte dies markenrechtlich unterstützt werden durch die 
Eintragung und Nutzung einer Kollektivmarke. 

Fazit

Die bisherigen Erfolge in der Gestaltung und Umsetzung 
des DQR sollten flankierend geschützt werden, indem 
Missbrauch der Zuordnung von Qualifikationen/Abschlüs-
sen zu DQR-Niveaus vorgebeugt wird. Zielführend könnte 
für die Berufsbildung eine Regelung im BBiG sein. Es kann 
dabei in Kauf genommen werden, dass damit Vorgaben 
für die verschiedenen Bildungsbereiche nicht vollständig 
gleich sind. Der Überprüfung der Zuordnung durch die 
Koordinierungsstelle könnte über das Markenrecht und 
die Verwendung eines Logos ein mittelbar schützender 
Wiedererkennungswert zukommen. Andere rechtliche Ab-
wehrmöglichkeiten gegen Missbrauch scheinen nach gel-
tendem Recht kaum Erfolg versprechend.
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